
3

3

3
7

42

4
9

4
1

61

3
9

3
3

4
4

5
1 67

2
5

51

2
7

4
8

32

32

5
7

3
1

3
5

5
8

40

5
3

4

5
4

5
2

69

4
5

3
6

2
3

2
9

43

4
6

4
6

59

4
9

5
6

41

4
7

4
3

57

4
7

65

5
0

5
0

63

53

4
5

55

(10)

(8)

(1
)

(1
)

(1
)

(1
3
)

(1
0
)

(2
)

(2)

(5
)

(1
2
)

(1
0
)

(2
)

(11
)

(1
)

(1
)

(1
)

(1
)

(1
)

(3
)

(7)

(9
)

(1)

(2
)

(1)

(9
)

(2
)

(1)

(2)

(1)

(1
)

(11
)

(1
)

(1)

(3
)

(1)

(1
4
)

(1
4
)

(1
4
)

(1
4
)

(1)

GSt zug. WR1+2

GSt zug. WR2+3

M

M

WR2 o II
0,4  0,8
OK= max. 73.00 m ü. NHN

WR1 o II
0,4  0,8
OK= max. 73.00 m ü. NHN

WR3 o II
0,4  0,8
OK= max. 73.00 m ü. NHN

Diese Baugrenze gilt 

oberhalb des 2. Vollgeschosses

Diese Baugrenze gilt 

oberhalb des 2. Vollgeschosses

Diese Baugrenze gilt oberhalb 

des 2. Vollgeschosses

GSt/F

S
c
h

ü
tze

n
s
tra

ß
e

62.96

62.98

63.00

63.04

62.89

63.02

62.62

62.80

62.68

62.65

62.97

63.03

579

701

693

558

690

580

775

702

635

594

638

913

842

686

589

566

561

916

779

600

559

935

582

443

712

581

542

713

541

922

925

444

560

586

921

927

588

705

576

602

926

776

583

687

544

704

593

691

695

447

603

714

555

711

446

697

637

923

920
685

5

633

706

578

918

587

924

700

556

689

562

696

592

569

636
632

549

710

917

745 932

684

634

699

584

598

688

585

744

703

543

599

692

601

694

698

707

557

591

919

62.91

E

E

E

Rechtsgrundlagen:

§ 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666 / SGV. NRW. 2023)
- in der gegenwärtig geltenden Fassung -

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. l S. 3634) i.V.m. der Verordnung über die 
bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungs-
verordnung - BauNVO -) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 21. November 2017 (BGBl. l S. 3786)
- jeweils in der gegenwärtig geltenden Fassung -

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
(Landesbauordnung 2018 - BauO NRW 2018) vom 
21. Juli 2018 (GV. NRW. Ausgabe 2018 Nr. 19 S. 421) 
- in der gegenwärtig geltenden Fassung -

Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990
(BGBl. I S.58) - in der gegenwärtig geltenden Fassung -
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I.     Textliche Festsetzungen gemäß § 9 (1) BauGB

1.    Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. BauNVO)
Als Art der baulichen Nutzung ist "Reines Wohngebiet" (WR) gemäß § 3 BauNVO festgesetzt, das in die Gebietsteile WR1 bis WR3 
aufgeteilt wird.

2.    Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. BauNVO)
2.1  In den Reinen Wohngebieten sind max. II Vollgeschosse zulässig. Die Grundflächenzahl ist mit 0,4 und die Geschossflächenzahl mit 
0,8 festgesetzt.
2.2  Die im Bebauungsplan für die Reinen Wohngebiete festgesetzte Grundflächenzahl von 0,4 darf gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO durch 
Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO sowie durch bauliche Anlagen unterhalb 
der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, bis zu einer Grundflächenzahl von maximal 0,6 
überschritten werden.
2.3  In den Reinen Wohngebieten darf gemäß § 16 (3) BauNVO die Oberkante der Gebäude (OK) eine Höhe von 73,00 m über 
Normalhöhennull (NHN) nicht überschreiten. Untergeordnete Bauteile wie Fahrstuhlschächte, Treppenräume oder Lüftungsanlagen dürfen 
die festgesetzte Höhe ausnahmsweise um bis zu 1 m überschreiten.

3.    Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 (1) und (2) BauNVO)
3.1  In den Reinen Wohngebieten ist eine offene Bauweise gemäß § 22 (1) BauNVO festgesetzt.
3.2  In den Reinen Wohngebieten sind nur Einzelhäuser zulässig.

4.    Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 (1) und (3) BauNVO)
4.1  Eine Überschreitung der Baugrenzen durch Anbauten ist grundsätzlich unzulässig. 
4.2  Oberhalb des 2. Vollgeschosses sind Baulichkeiten nur innerhalb der gekennzeichneten reduzierten überbaubaren Flächen zulässig. 
4.3  Ausgenommen von 4.1 und 4.2 sind Dachterrassen auf Ebene des 3. Geschosses, die die Baugrenze, die oberhalb des 2. 
Vollgeschosses gilt, um bis zu 2 m überschreiten dürfen.

5.   Flächen für öffentlich geförderten Wohnraum (§ 9 (1) Nr. 7 BauGB)
In den Reinen Wohngebieten dürfen nur Wohngebäude errichtet werden, die mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung gefördert 
werden könnten.

6.    Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen (§ 9 (1) Nr. 22 BauGB i.V.m. BauNVO)
Die Flächen für Gemeinschaftsstellplätze sind den Reinen Wohngebieten WR1+2 sowie WR2+3 innerhalb des Geltungsbereichs 
zugeordnet. Stellplätze im Sinne des § 12 (6) BauNVO sind in den Reinen Wohngebieten nur innerhalb dieser Gemeinschaftsflächen 
zulässig. Garagen, ausgenommen überdachte Stellplätze (Carports), sind unzulässig.

7.    Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 (1) Nr. 25a BauGB)
7.1  Auf den privaten Grundstücksflächen sind die Baum- und Straucharten der Pflanzenarten-Liste (siehe Anlage) zu verwenden.
7.2  Die gemäß § 9 (1) Nr. 25a BauGB besonders gekennzeichneten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern sind einreihig 
mit Sträuchern aus heimischen standortgerechten Gehölzen (s. Pflanzliste 'Bepflanzung - Hecken und Sträucher') mit einer Höhe von 
mindestens 0,8 m und höchstens 1,5 m lückenlos zu bepflanzen, dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. 
7.3  Je angefangene 5 Stellplätze ist ein großkroniger Laubbaum (s. Pflanzliste 'Bepflanzung - Bäume') mit einem Stammumfang von 
mind. 16/18 cm - gemessen in 1 m Höhe über dem Erdboden - fachgerecht auf den Baugrundstücken zu pflanzen und dauerhaft zu 
unterhalten.

8.    Flächen für die Erhaltung von Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 (1) Nr. 25b BauGB)
8.1  Die vorhandenen Bäume innerhalb der besonders gekennzeichneten Fläche sind zu erhalten und dauerhaft zu pflegen. Abgängige 
Bäume sind entsprechend zu ersetzen. Fachgerechte Ergänzungsanpflanzungen sind zulässig. Dabei sind die Arten der Pflanzarten-Liste 
'Bepflanzung - Bäume' zu verwenden.
8.2  Die innerhalb der Reinen Wohngebiete festgesetzten Bäume sind zu erhalten und dauerhaft zu pflegen. Bei Abgang sind die Bäume 
entsprechend zu ersetzen. Fachgerechte Ergänzungsanpflanzungen sind zulässig. Dabei sind die Arten der Pflanzarten-Liste 
'Bepflanzung - Bäume' zu verwenden.

II.   Örtliche Bauvorschriften gemäß § 9 (4) BauGB i.V.m. § 89 (1) und (2) BauO NRW

1.   Dächer und Fassaden
a)   In den Reinen Wohngebieten sind ausschließlich Flachdächer und flach geneigte Dächer mit einer Dachneigung von weniger als 10° 
zulässig. 
b)   Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie (Solar- oder Photovoltaikanlagen) dürfen in die Dachflächen integriert werden. 

2.   Begrünung 
a)   Flächen, die weder überbaut sind, noch als Wegefläche oder Stellplatz dienen, dürfen nicht versiegelt werden und sind als 
Grünflächen anzulegen und zu pflegen. Grünflächen sind bepflanzte, unversiegelte und nicht großflächig mit Stein, Kies, Schotter oder 
ähnlichen Materialien gestaltete Flächen.
b)   Die Oberflächen von Hofflächen, Zufahrten, Stellplätzen oder Fußwegen sind mit luft- und wasserdurchlässigen Materialien (z.B. 
wassergebundene Decke, Pflaster mit mindestens 25 % Fugenanteil, Rasengittersteine oder Schotterrasen) zu gestalten. 

3.   Einfriedungen
Einfriedungen an der Grundstücksgrenze zu öffentlichen Verkehrsflächen sind als Hecken oder als Zäune in Verbindung mit Hecken oder 
dauerhaften Berankungen bis zu einer Höhe von 1,00 m zulässig. Ansonsten sind Einfriedungen bis zu einer Höhe von 1,80 m zulässig. 
Es sind natürliche, einheimische und standortgerechte Pflanzen (vgl. Pflanzlisten 'Bepflanzung - Hecken und Sträucher' , 'Bepflanzung - 
Berankung') zu verwenden.

4.   Müllbehälter
Stellplätze zur Unterbringung von Müllbehältern sind der Einsicht von der öffentlichen Verkehrsfläche, z.B. durch 
Begrünungsmaßnahmen, zu entziehen.

III.  Anlage - Pflanzenarten-Liste
Die Pflanzlisten sind Gegenstand der Festsetzungen dieses Bebauungsplanes. Sie sind auf die örtlichen Standortbedingungen und 
Gestaltungsanforderungen des Plangebietes abgestimmt. Bei der Begrünung von Freiflächen und Fassaden kann aus folgenden 
heimischen bzw. eingebürgerten, standortgerechten Pflanzarten ausgewählt werden.

Bepflanzung - Bäume:
Acer pseudoplatanus Bergahorn
Acer platanoides Spitzahorn
Fraxinus excelsior Esche
Juglans regia Walnuss
Quercus robur Stieleiche
Quercus petraea Traubeneiche
Tilia cordata Winterlinde
Tilia platyphyllos Sommerlinde
Acer campestre Feldahorn
Carpinus betulus Hainbuche
Sorbus aucuparia Eberesche
Sorbus aria Mehlbeere
Aesculus carnea Briottii Scharlachkastanie
Aesculus hippocastanum Rosskastanie
Aesculus hippocast. Baumanii Gefülltblühende Rosskastanie
Corylus colurna Baumhasel
Tilia tomentosa Silberlinde
Pyrus pyraster Wildbirne
Crataegus carrierei Apfeldorn
Crataegus crus-galli Hahnendorn
Crataeg. laevigata Paul´s Scarlet Rotdorn
Malus floribunda Zierapfel
Prunus padus i.S Trauben-Kirsche; in Sorten
Pyrus calleryana Chanticleer Stadt-Birne
Sorbus intermedia Mehlbeere

Bepflanzung - Hecken und Sträucher:
Ilex aquifolium Hülse/Stechpalme, als Strauch gezogen
Corylus avellana Haselnuss
Salix caprea Salweide, als Strauch gezogen
Cytisus scoparius Besenginster
Prunus spinosa Schlehe
Rubus idaeus Himbeere
Salix aurita Öhrchenweide
Salix cinerea Grauweide
Viburnum opulus Gemeiner Schneeball
Pyrus pyraster Wildbirne
Rosa spec. Strauchrosen
Crataegus oxyacantha Zweigriffliger Weißdorn
Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn
Acer campestre Feldahorn
Rosa spec. Rosenarten
Carpinus betulus Hainbuche
Cornus sanguinea Blutroter Hartriegel
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen
Frangula alnus Faulbaum
Prunus padus Frühe Traubenkirsche
Taxus baccata Eibe

Bepflanzung - Berankung: 
Hedera helix Efeu 
Lonicera periclymenum Waldgeißblatt
Rosa spec. Kletterrose
Clematis vitalba Waldrebe

IV. Hinweise

Kampfmittel
Wegen erkennbarer Kriegsbeeinflussung (Bombardierung) sind nach heutigem Stand im Zusammenhang mit anstehenden 
Baumaßnahmen abhängig von deren Art und Umfang möglicherweise Überprüfungsmaßnahmen des KBD-WL erforderlich (ggf. 
Oberflächendetektionen zu bebauender Flächen, ggf. Bohrlochdetektionen vor Ramm- oder Bohrarbeiten). Die Festlegung dieser 
Maßnahmen erfolgt einzelfallbezogen im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens.
Generell ist bei allen Baugrundeingriffen erhöhte Aufmerksamkeit geboten, da die Existenz von Kampfmitteln nie ganz ausgeschlossen 
werden kann. Falls bei Erdarbeiten verdächtige Gegenstände gefunden werden oder eine außergewöhnliche Verfärbung des Erdreichs zu 
bemerken ist, wenden Sie sich bitte sofort telefonisch an Feuerwehr (Tel. 02381-903-250, Tel. 02381-903-0 oder Notruf 112) oder Polizei 
(Tel. 02381-916-0 oder Notruf 110).

Methanausgasungen (Bereich III)
Nach gutachterlichen Feststellungen liegt der Geltungsbereich des Bebauungsplanes in einem großflächigen Bereich, in dem aktuell 
Ausgasungen von Kohlenflözgasen auftreten können. Eine Freisetzung aus Methan ist insbesondere dann möglich, wenn die 
abdichtenden Schichten des Quartär sowie des Emscher-Mergels durchteuft werden. Es können dann bautechnische Maßnahmen wie 
zum Beispiel eine flächige Gasdränage unter Neubauten oder eine Abführung von aufsteigendem Gas zum Beispiel mittels Rigolen, 
Drainplatten oder Entgasungsleitungen notwendig werden.
Es wird daher dringend empfohlen, objektbezogene Untersuchungen sowie die Konzepterarbeitung von Vorsorge- und 
Sicherheitsvorkehrungen durch einen Sachverständigen durchführen zu lassen.
Nähere Informationen können beim Umweltamt eingeholt werden.

Zisternen
Unverschmutztes Niederschlagswasser (z.B. von Dachflächen) kann auch in Zisternen eingeleitet und als Brauchwasser verwendet 
werden. Durch vorzusehende Überläufe an den Zisternen ist ein Abfluss in die Anlagen zur Ableitung des Niederschlagswassers 
sicherzustellen.

Grundwasser
Sofern die geplanten Gebäude im Grundwasser bzw. im Schwankungsbereich des Grundwassers errichtet werden, müssen Keller in 
abgedichteter Form als weiße oder schwarze Wannen ausgebildet werden. Drainleitungen dürfen weder direkt noch indirekt über die 
Grundstücksentwässerungsanlagen an die Abwasseranlage angeschlossen werden.

Artenschutz 
Zu diesem Bebauungsplan gehört eine artenschutzrechtliche Prüfung. Folgende Nebenbestimmungen (Vermeidungsmaßnahmen, 
Risikomanagement und vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen) sind zwingend zu beachten bzw. durchzuführen: 
a) Bauzeitenregelung: Der Abbruch / Rückbau des Gebäudes ist im Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 28./29. Februar durchzuführen.
b) Schutz der Baumbestände: Die beiden festgesetzten alten Eichen und die Roteichenreihe sind zu erhalten und zu schützen. 
Rückschnittmaßnahmen an diesen Bäumen dürfen gemäß § 39 Abs. 5 Nr. 2 Bundesnaturschutzgesetz ausschließlich im Zeitraum 
vom 1. Oktober bis zum 28./ 29. Februar durchgeführt werden. Bei Baumaßnahmen (einschließlich bauvorbereitenden und 
baubegleitenden Maßnahmen) sind zum Schutz und Erhalt der Bäume die Vorgaben der DIN 18920 und der RAS-LP 4 zwingend 
einzuhalten.
c) Ökologische Baubegleitung: Vor Baubeginn (inkl. Abbruchmaßnahmen, Baumaßnahmen, bauvorbereitende und baubegleitende 
Maßnahmen usw.) ist eine fachgutachterliche ökologische Baubegleitung zu beauftragen und dem Umweltamt, Untere 
Naturschutzbehörde, vor Beginn der o.g. Maßnahmen schriftlich anzuzeigen.
d) Schaffung von Ersatzquartieren (vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen): Vor Beginn von Baumaßnahmen sind 2 geeignete 
Nisthilfen für den Star (Sturnus vulgaris) im räumlichen Zusammenhang mit der vorhandenen Starennisthöhle mit der ökologischen 
Baubegleitung abzustimmen und anzubringen.
Weitere Informationen hierzu finden sich in der Begründung zum Bebauungsplan sowie im entsprechenden artenschutzrechtlichen 
Gutachten (April 2020) des Büros Landschaftsökologie und Umweltplanung (Hamm) in der Akte zum Bebauungsplan. Bauherren 
sind für die Einhaltung der Vorschriften zum Artenschutz nach BNatSchG verantwortlich.

Rodungsverbot
Gemäß § 39 Abs. 5 Nr. 2 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist es verboten Bäume, Hecken und Gebüsche in der Zeit vom 1. 
März bis zum 30. September abzuschneiden, auf den Stock zu setzen oder zu beseitigen.

Löschwasserversorgung
Zur Löschwasserversorgung sind im Baugebiet geeignete Rohrleitungsquerschnitte und eine ausreichende Anzahl geeigneter 
Hydranten gem. Arbeitsblatt W 405 des DVGW nachzuweisen. Hydranten dürfen grundsätzlich nicht in Bereichen von Zufahrten, 
Aufstell- und Bewegungsflächen, sowie in Parkflächen installiert werden. Die Löschwassermenge ist in jedem Fall von der Art und 
Ausführung der geplanten Gebäude abhängig. Um alle Arten von Nutzungen, welche dem geplanten Gebiet entsprechen zu 
ermöglichen, sind hier 96 m³/Std. über einen Zeitraum von mindestens 2 Stunden erforderlich. Der erste Hydrant darf einen Abstand 
von 75 Meter von der jeweiligen Grundstücksgrenze nicht überschreiten. Einzelheiten zur Ausführung können mit dem Sachgebiet 
Vorbeugender Brandschutz der Berufsfeuerwehr Hamm abgestimmt werden.

Boden
Im Plangebiet liegen Belastungen des Bodens vor, die die gemäß Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) geltenden 
Grenzwerte überschreiten. Vor einer Bebauung sind daher Sicherungsmaßnahmen zwingend durchzuführen. Die Fläche ist 
dementsprechend gekennzeichnet. 
Weitere Informationen hierzu finden sich in der Begründung zum Bebauungsplan sowie in den entsprechenden 
Bodenschutzgutachten (Dez. 2019/ Jan. 2020) des Büros GUCH (Hamm) in der Akte zum Bebauungsplan.

Denkmalschutz
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, 
Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch 
Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus Erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von 
Bodendenkmälern ist der Stadt/Gemeinde als Untere Denkmalbehörde und/oder der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle 
Olpe (Tel.: 02761/ 93750; Fax: 02761/ 937520) unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens drei Werktage in 
unverändertem Zustand zu erhalten (§15 u. 16 Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden 
freigegeben wird. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und für 
wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 Monate in Besitz zu nehmen (§16 Abs. 4 DSchG NW).

DIN-Normen und sonstige Quellen
Die auf dieser Planurkunde genannten DIN-Normen, VDI-Richtlinien und sonstigen Quellen können im Bautechnischen Bürgeramt 
des Technischen Rathauses, Gustav-Heinemann-Straße 10, 59065 Hamm eingesehen werden.

Kontaktdaten
Die in den Hinweisen angegebenen Kontaktdaten (Name, Adresse, Fax- oder Telefonnummer) haben den Stand von Juli 2020.
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Diese Satzung der Stadt Hamm vom 20.04.2022 ist mit der ortsüblichen 
Bekanntmachung vom 27.04.2022 ohne Durchführung des Genehmigungsverfahrens 
gem. § 10 (2) und (3) BauGB rückwirkend zum 25.01.2021 gem. § 214 (4) BauGB in 
Kraft getreten.                 

   I. Verfahren bis zur Bekanntmachung am 
   25.01.2021 
______________________________________________

   Die Planunterlage (Stand: 11. 2019) entspricht den
   Anforderungen des § 1 der Planzeichenverordnung.
   Die Festlegung der städtebaulichen Planung ist 
   geometrisch eindeutig.

   Hamm, 20.04.2021

   gez. Leistner
   Städt. Vermessungsdirektor
______________________________________________

   Für den Entwurf:

   Hamm, 04.05.2021

   gez. Mentz
   Stadtbaurat

   gez. Muhle
   Ltd. Städt. Baudirektor

   gez. Dersen
   Städt. Baudirektor
______________________________________________

   Dieser Bebauungsplan besteht aus einem Blatt 
   Zeichnung.

   Hamm, 29.10.2020
   Der Oberbürgermeister
   i.A.
   L.S. gez. Muhle
   Ltd. Städt. Baudirektor
______________________________________________

   Der Rat der Stadt Hamm hat gemäß § 2 (1) BauGB 
   am 09.07.2019 die Aufstellung dieses Bebauungs-
   planes der Innenentwicklung (§ 13a) beschlossen. 

   Die Bekanntmachung zur Aufstellung des Bebauungs-
   planes im beschleunigten Verfahren gemäß 
   § 13a BauGB erfolgte am 28.09.2019.

   Hamm, 29.10.2020
   Der Oberbürgermeister
   i.A.
   L.S. gez. Muhle
   Ltd. Städt. Baudirektor
______________________________________________

   Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß
   § 3 (1) BauGB hat als Bürgerversammlung
   am 08.10.2019 stattgefunden.

   Hamm, 29.10.2020
   Der Oberbürgermeister
   i.A.
   L.S. gez. Muhle
   Ltd. Städt. Baudirektor
______________________________________________

   Der Rat der Stadt Hamm hat die gemäß § 3 (2) BauGB
   erforderliche öffentliche Auslegung dieses 
   Bebauungsplanes mit der Begründung vom 13.05.2020
   am 23.06.2020 beschlossen.

   Hamm, 29.10.2020
   Der Oberbürgermeister
   i.A.
   L.S. gez. Muhle 
   Ltd. Städt. Baudirektor
______________________________________________

   Dieser Bebauungsplan hat mit der Begründung vom 
   13.05.2020 gemäß § 3 (2) BauGB nach erfolgter 
   Bekanntmachung am 26.06.2020 in der Zeit vom 
   13.07.2020 bis einschließlich 21.08.2020 öffentlich 
   ausgelegen.
  
   Hamm, 29.10.2020
   Der Oberbürgermeister
   i.A.
   L.S. gez. Muhle
   Ltd. Städt. Baudirektor
______________________________________________

   Die von der Änderung und Ergänzung des 
   überarbeiteten Bebauungsplanes betroffene 
   Öffentlichkeit wurde gemäß § 4a (3) BauGB 
   vom 06.10.2020 bis einschließlich 21.10.2020
    erneut beteiligt.

   Hamm, 29.10.2020
   Der Oberbürgermeister
   i.A.
   L.S. gez. Muhle  
   Ltd. Städt. Baudirektor
______________________________________________

   Der Rat der Stadt Hamm hat gemäß § 10 BauGB 
   diesen Bebauungsplan mit der Begründung vom
   30.10.2020 einschließlich der in roter Farbe
   eingetragenen Änderungen am 15.12.2020 
   als Satzung beschlossen.

   Hamm, 14.01.2021
   Der Oberbürgermeister
   i.A.
   L.S. gez. Muhle 
   Ltd. Städt. Baudirektor
______________________________________________

   Die Bereithaltung dieses Bebauungsplanes zu jeder-
   manns Einsicht ist gemäß § 10 (3) BauGB 
   am 25.01.2021 ortsüblich bekanntgemacht worden.

   Hamm, 02.02.2021
   Der Oberbürgermeister
   i.A.
   L.S. gez. Muhle 
   Ltd. Städt. Baudirektor
______________________________________________

   II. Ergänzendes Verfahren gem. § 214 (4) BauGB
______________________________________________

   Nach der öffentlichen Bekanntmachung wurde ein 
   ergänzendes Verfahren gemäß § 214 (4) BauGB 
   durchgeführt.

   Hamm, 04.02.2022
   Der Oberbürgermeister
   i.A.
   L.S. gez. Muhle
   Ltd. Städt. Baudirektor
______________________________________________

   Dieser Bebauungsplan hat mit der Begründung vom 
   03.09.2021 gemäß §§ 4a Abs. 3, 3 Abs. 2 BauGB 
   nach erfolgter Bekanntmachung am 09.09.2021 in der 
   Zeit vom 20.09.2021 bis einschließlich 20.10.2021 
   erneut öffentlich ausgelegen.
  
   Hamm, 04.02.2022
   Der Oberbürgermeister
   i.A.
   L.S. gez. Muhle
   Ltd. Städt. Baudirektor
______________________________________________

   Der Rat der Stadt Hamm hat gemäß § 10 BauGB 
   diesen Bebauungsplan mit der Begründung vom
   04.02.2022 inklusive der durch das ergänzende 
   Verfahren vorgenommenen Änderungen am 
   29.03.2022 erneut als Satzung beschlossen.

   Hamm, 01.04.2022
   Der Oberbürgermeister
   i.A.
   L.S. gez. Muhle
   Ltd. Städt. Baudirektor
______________________________________________

   Der Beschluss des Rates über den Bebauungsplan 
   als Satzung ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB 
   am 27.04.2022 ortsüblich bekannt gemacht worden.
   Hiermit wurde der Bebauungsplan rückwirkend 
   zum 25.01.2021 in Kraft gesetzt.

   Hamm, 09.08.2022
   Der Oberbürgermeister
   i.A.
   L.S. gez. Muhle
   Ltd. Städt. Baudirektor

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und 
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für 
Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von 
Gewässern

Erhaltung Bäume

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, 
Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

Zweckbestimmung: 

GSt Gemeinschaftsstellplätze

GSt/F Gemeinschaftsstellplätze für Fahrräder

Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheblich 
mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind
(§ 9 Abs. 5 Nr. 3 und Abs. 6 BauGB )

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des
Bebauungsplans 
(§ 9 Abs. 7 BauGB )

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen, z.B. von
Baugebieten, oder Abgrenzung des Maßes der
Nutzung innerhalb eines Baugebietes
(z.B. § 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)

Sonstige Darstellungen (keine Festsetzungen)

Aufteilung Straßenquerschnitt

Vorschlag zur Grundstücksteilung

     F+R Fuß- und Radweg

      M Standplatz für vorübergehendes Abstellen von 
Müllgefäßen

Bemaßung

   69,00 vorhandene Geländehöhe über NHN

  j z.B. Oberkante Fahrbahn in m über NHN 

vorhandene Bebauung mit Hausnummer (z.B. 5)

     122 Flurstücksnummer

Flurstücksgrenze mit Grenzpunkt

Flurgrenze

Gemarkungsgrenze

Umriss der Baumkronen

Zeichenerklärung

Planungsrechtliche Festsetzungen 
gemäß § 9 Baugesetzbuch (BauGB)
Auszug aus der Planzeichenverordnung (PlanzV)

 Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB sowie §§ 1 bis 11 der BauNVO)

WR Reine Wohngebiete
(§ 3 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 und 17 BauNVO)

0,8 Geschoßflächenzahl (GFZ), als Höchstmaß

0,4 Grundflächenzahl (GRZ)

Zahl der Vollgeschosse

  II als Höchstmaß

Höhe der baulichen Anlagen in         m über einem
Bezugspunkt

OK Oberkante, z.B. 120,5 m über NHN

Bauweise, Baulinie, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

o Offene Bauweise

E nur Einzelhäuser zulässig

Baugrenze

Kennzeichnung in Textform gemäß §9(5)BauGB
Unter den im Geltungsbereich liegenden Flächen ging der 
Bergbau um.
Auch nach Beendigung des Kohleabbaues muss mit 
bergbaulichen Auswirkungen gerechnet werden.


